
Klimabündnis
N-iääösterreich

Vereinsstatuten

Kl i ma bi,i nd p is N iederösterreich

S 1 - Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

1. Der Verein fühft den Namen Klimabündnis Niederösterreich.

2. Er hat seinen Sitz in St. Pölten und erstreckt grundsätzlich seine Tä-
tigkeit auf das Bundesland Niederösterreich, für Kooperationen auch
darüber hinaus.

3. Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Der Verein bildet gemeinsam mit allen Bundeslandvereinen den Ver-
band Klimabündnis Österreich. Wechselseitige Rechte und Pflichten
in den Beziehungen zwischen dem Verband Klimabündnis österreich
und den Bundeslandvereinen werden sowohl in den Statuten des
Verbandes Klimabündnis Österreich als auch in den Statuten der
Bundeslandvereine geregelt. Im Falle eines Austrittes aus dem Ver-
band hat der Verein seinen Namen zu ändern und darf die Woft-
Bild-Marke des Klimabündnisses nicht mehr verwenden.

5. Wird nicht eigens anders unterschieden, so beziehen sich die ver-
wendeten Begriffe in diesem Statut immer auf den Bundeslandver-
ein.

5 2 - Vereinszweck

1. Der Zweck des Vereins ist der gleiche Zweck wie der des europäi-
schen Vereins,,Klima-Bündnis e.V.".
Der Verein bezweckt den Schutz der Umwelt mit dem Ziel der Erhal-
tung und der Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen von Lebewe-
sen sowie der Behebung der durch den Menschen verursachten Be-
einträchtigungen und Schäden der Umwelt.



Ziele des Vereins sind unter anderem:

a. die kontinuierliche Verminderung der Treibhausgasemissionen
unter Berücksichtigung der Agenda 2030 mit allen 17 SDGs
(Sustainable Development Goals), die den Weg hin zu einer glo-
balen nachhaltigen Entwicklung aufzeigen.

b. die Durchführung von klima-, umwelt- und sozialrelevanten Akti-
vitäten (Projekte, Kampagnen, etc.) und die Verbesserung des
Wissens und der Handlungsfähigkeit der Mitglieder, der Stakehol-
der sowie der breiten Bevölkerung zu den Themen Klimaschutz,
Kl i mawandela n passu n g u nd Kli magerechti g keit.

c. der Aufbau und die Betreuung eines global denkenden, kommu-
nal wirksamen Klimaschutznetzwerks.

d. die direkte und indirekte Unterstützung der Indigenen Paftnerin-
nen und Partner in Amazonien, weiterer Projekte zum Erhalt des
Regenwaldes und die Vermeidung von Tropenholz im kommunalen
Bereich.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne
der $$ 34ff Bundesabgabenverordnung und ist nicht auf Gewinn
ausgerichtet.

3. Tätigkeitsbereiche sind :

. Gesamtheitliche Bewusstseinsbildung im Sinne der Verdeutli-
chung der Zusammenhänge zwischen der globalen Klimaver-
änderung und den ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Rah menbedi ngu ngen.

o Kooperative Zusammenarbeit mit indigenen Völkern des Ama-
zonasgebietes unter besonderer Berücksichtigung von Weften
wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Respekt vor Mensch und
Natur. Diese Tätigkeit der Klimagerechtigkeit wird vom Ver-
band Klimabündnis Österreich und allen Bundeslandvereinen
koordinieft und umgesetzt.

. Durchführung von klima- und sozialrelevanten Aktivitäten für
alle Klimabündnis-Mitglieder wie Gemeinden, Schulen, Kinder-
gäften, Pfarren und Betriebe.

5 3 - Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

1. Der Vereinszweck soll ausschließlich durch die in Abs. 2. und 3. an-
geführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.

2. Als ideelle Mittel dienen:

a. Beitritt möglichst aller Gemeinden und Städte des Bundeslan-
des Niederösterreich zum Klimabündnis.
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b. Förderung der Zusammenarbeit mit Wirtschaftstreibenden al-
ler Art, insbesondere durch den Beitritt zum Klimabündnis.

c. Bewusstseinsbildung und Frühförderung durch gezielte Arbeit
im Bildungsbereich, insbesondere durch den Beitritt von Schu-
len und Kindergäften und anderen Bildungseinrichtungen zum
Klimabündnis.

d. Bewusstseins- und Kompetenzbildung, sowohl bei den Mitglie-
dern als auch in der Bevölkerung, sowie Förderung und Um-
setzung von Klimaschutzmaßnahmen durch Vorträge, Ver-
sammlungen, Seminare, Weiterbildungsangebote, Diskussi-
onsveranstaltungen, Thementage, Ausstellungen, Messen etc.

e. Interkulturelle Begegnungen

f . Entwicklungszusammenarbeit und entwicklungspolitische Öf-
fentlichkeitsarbeit

g. Evaluations-, Beratungs- und Betreuungstätigkeit für Gemein-
den, Bezirke, dem Bundesland Niederösterreich, Bildungsein-
richtungen, Betriebe, Pfarren und andere Einrichtungen

h. Konzeption, Umsetzung und Evaluierung von klimarelevanten
Projekten im Land Niederösterreich oder im Auftrag des Ver-
bandes Klimabündnis Österreich auch für andere Bundesländer
oder für ganz Österreich

i. Konzeption, Umsetzung und Evaluierung von klimarelevanten,
g renzü bersch reitenden Projekten

j. Einsatz von Fachleuten

k. Einsatz von Medien

l. Publlkation von informierenden Drucksoften

m. Mitgliedschaften in anderen Vereinen, wenn dies dem Vereins-
zweck dient

3. Mittelaufbringung

a. Mitgliedsbeiträge

b. Beiträge von Gemeinden, Betrieben und Schulen für diverse
vom Klimabündnis Niederösterreich erbrachte Leistungen

c. Erträge aus Veranstaltungen und sonstigen Tätigkeiten

d. Subventionen

e. Sonstige Zuwendungen und Spenden

f. EU-Projekte
g. Kostenbeiträge von kooperierenden Institutionen / Organisati-

onen für erbrachte Dienstleistungen

h. Efträge aus Beteiligungen
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4. Die Mindesthöhe des Klimabündnismitgliedsbeitrages wird in der
M itgl iederversa m m I un g des Verba ndes Kli ma bü nd nis Österreich
festgelegt, dabei muss bezüglich dieser Mindesthöhe der Anteil für
die Regionalarbeit und der Anteil für die Partnerschaft Amazonien in
der jeweils selben Höhe bestimmt werden. Die Einhebung der Mit-
gliedsbeiträge obliegt dem Bundeslandverein.

5 4 - Mitgliedschaft

1. Arten der Mitgliedschaft

a. Ordentliche Mitglieder (mit Stimmrecht)

b. Außerordentliche Mitglieder (ohne Stimmrecht)

c. Fördermitglieder (ohne Stimmrecht)

d. Assoziierte Mitglieder (ohne Stimmrecht)

2. Ordentliche Mitglieder können Gemeinden aus dem Bundesland Nie-
derösterreich werden, welche im europäischen Verein Mitglieder
sind.

3. Außerordentliche Mitglieder können natürliche oder juristische Per-
sonen oder Bezirke oder andere Verwaltungseinheiten im Bundes-
land Niederösterreich - die nicht ordentliches Mitglied sind - wer-
den, sofern sie zur Verwirklichung des Vereinszwecks beitragen.

4. Fördermitglieder können natürliche oder juristische Personen wer-
den, sofern sie zur Verwirklichung des Vereinszwecks beitragen und
bereit sind, einen jährlichen Förderbeitrag zu leisten. Dieser Förder-
beitrag wird individuell vereinbart, er muss zumindest in der Höhe
des von der Mitgliederversammlung beschlossenen jährliche Min-
destförderbeitrages I iegen .

5. Assoziierte Mitglieder können die assoziieften Mitglieder im europäi-
schen Verein werden, deren Sitz im Bundesland Niederösterreich ist.

6. Erwerb der Mitgliedschaft

a. Alle bisherigen ordentlichen, außerordentlichen und assozüer-
ten Mitglieder aus dem Bundesland Niederösterreich im Verein
Klimabündnis Österreich werden zum Zeitpunkt der Gründung
dieses Vereins Mitglieder dieses Vereins.

b. Der Erwerb der ordentlichen und assoziierten Mitgliedschaft
efolgt vorübergehend durch Beschluss des Vorstands. In der
darauffolgenden Mitgliederversammlung stellt der Vorstand
den Antrag auf eine dauerhafte Aufnahme als Mitglied.

c. Außerordentliche Mitglieder und Fördermitglieder werden auf
Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung auf-
genom men.
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7. Beendigung der Mitgliedschaft

a. Die Mitgliedschaft erlischt automatisch bei Beendigung der
Mitgliedschaft im europäischen Verein.

b. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig, efolgt
durch eine schriftliche Erklärung an den Vorstand. Der Austritt
kann zum Ende jedes Rechnungsjahres erfolgen und muss
dem Vorstand mindestens zwei Wochen vorher schriftlich mit-
geteilt werden.

c. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden,
wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des
Vereins verstößt. Über den Ausschluss beschließt der Vor-
stand. Dem vom Ausschluss betroffenen Mitglied muss jedoch
vor der Beschlussfassung die Möglichkeit eingeräumt werden,
sich schriftlich zu den Ausschlussgründen zu äußern.

d. Außerordentliche Mitglieder und Fördermitglieder können auf
Vorschlag des Vorstandes ausgeschlossen werden.

S 5 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen. Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung sowie
das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen Mit-
gliedern zu.

2. Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einbe-
rufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verlangen.

3. Die Mitglieder sind in jeder Mitgliederversammlung vom Vorstand
über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins zu informie-
ren.

4. Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsab-
schluss zu informieren.

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach
Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen
und der Zweck des Vereins leiden könnte. Sie haben die Vereinssta-
tuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.

6. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist von jedem ordentlichen Mitglied
fristgerecht zu zahlen. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, die Höhe des Mitgliedsbei-
trages je Einwohnerin und Einwohner wird von der Mitgliederver-
s.ammlung beschlossen. Dabei ist die vom Verband Klimabündnis
Osterreich vorgegeben Mindesthöhe zu beachten.
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7. Mitgliedsbeiträge für assoziierte und außerordentliche Mitglieder
können von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstan-
des festgelegt werden, ebenso die Höhe des Mindestförderbeitrages
für Fördermitglieder.

B. Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Sta-
tuten zu verlangen.

5 6 - Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a. die Mitgliederversammlung

b. der Vorstand

c. die Geschäftsführung

d. die Konferenz der Klimabündnis-Vereine (Verband und Bun-
d es I a n dverei n e a I s Absti m m u n g skonfe ren z)

e. die Rechnungsprüferlnnen

f . das Schiedsgericht

g. der Beirat

S7 - Die Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle 2 Jahre statt.
2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet auf

a. Beschluss des Vorstandes oder der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung,

b. schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglie-
der,

c. Verlangen der Rechnungsprüferlnnen oder durch Einberufung
durch die Rechnungsprüferlnnen

binnen 4 Wochen ab Beschlussfassung oder Einlagen des Verlangens
beim Vorstand statt.

3. Sowohl zu den ordentlichen als auch den außerordentlichen Mitglie-
derversammlungen sind alle Mitglieder mindestens drei Wochen vor
dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der Mitglieder-
versammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu efolgen.

4. Anträge zur Mitgliederversammlung können von allen ordentlichen
Mitgliedern bis spätestens 7 Tage vor dem Termin der Mitgliederver-
sammlung beim Vorstand schriftlich eingerichtet werden.
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5. Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf
Einberufung einer außerordentlichen Vollversammlung - können nur
zur Tagesordnung gefasst werden.

6. Bei der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder teilnahme- und
redeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mitglie-
der. Juristische Personen werden durch eine bevollmächtigte Person
veftreten, Gemeinden und sonstige Gebietskörperschaften durch die
jeweils nach einschlägigen Gesetzen befugte Vertretung. Die Über-
tragung eines Stimmrechtes auf ein anderes ordentliches Mitglied im
Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig, sie ist jedoch
für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein anwesen-
des Mitglied darf das Stimmrecht von nicht mehr als drei Mitgliedern
wahrnehmen.

7. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder
zeitgerecht eingeladen wurden und mindestens 20o/o der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend sind. Bei fehlender Beschlussfähig-
keit ist nach 15 Minuten Wartezeit die Mitgliederversammlung mit
derselben Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Mitglieder beschlussfähig.

B. Die Wahlen und Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung
edolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Beschlüsse, mit denen das statut des Vereins geändert oder der
Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen.

9. Bei Statutenänderungen des Bundeslandvereines ist zwingend eine
Stellungnahme des Verbandes Klimabündnis Österreich einzuholen.
Werden durch eine Statutenänderung die Ziele und Grundsätze des
Klimabündnis-Netzwerkes nicht mehr beachtet, kann dies zum Aus-
schluss aus dem Verband Klimabündnis Österreich führen. In diesem
Fall ist der Name zu ändern.

10. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der/die Vorsitzende
des Vorstandes. Bei Verhinderung führt den Vorsitz die Stellvertre-
tung des/der Vorsitzenden, wenn auch diese verhindeft ist, das an
Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied.

11. Der Mitgliederversammlung vorbehalten sind

a. die Entgegennahme und die Genehmigung des Rechenschafts-
berichtes und der Rechnungsabschlüsse sowie die Entlastung
des Vorstandes

b. die Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes, der
Rechnungsprüferlnnen und des Beiratsmitgliedes paftner-
schaft Amazonien im Verband Klimabündnis österreich

c. die Bestellung des Beirates lt. S 11

d. die Beschlussfassung über die Aufnahme neuer Mitglieder
e. die Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern ffi
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f . die Beschlussfassung über Statutenänderung und die freiwil-
lige Auflösung des Vereins

58-DerVorstand

1. DerVorstand besteht aus 3 bis 7 Mitgliedern und zwar aus dem/der
Vorsitzen den, d em/d er Vorsitzendenstel lvertrete rI n, d em Sch riftfü h -
rer, dem Kassier und gegebenenfalls weiteren Vorstandsmitgliedern.
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung aus
den Vertreterlnnen der ordentlichen Mitglieder gewählt, wobei auf
eine ausgewogene Berücksichtigung der Geschlechter geachtet wird.

2. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines Mitglieds das Recht, an des-
sen Stelle ein anderes zu kooptieren, wozu jedoch die nachträgliche
Genehmigung der nächsten Mitgliederversammlung einzuholen ist.
Bis zu einer allfälligen Versagung der Bestätigung der Kooptierung
durch die Mitgliederversammlung sind die Handlungen solcher Vor-
standsmitglieder jedenfalls gültig. Das kooptiefte Mitglied vollendet
die Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds. Fällt der Vor-
stand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf
unvorhersehbar lange Zeit aus, sind die Rechnungsprüferlnnen ver-
pfli chtet, u nverzü g I ich ei ne a u ßerordentl iche Mitgli ederversam ml u n g
zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen.

3. Sollten auch die Rechnungsprüferlnnen handlungsunfähig oder nicht
vorhanden sein, hat jede Gruppe von drei ordentlichen Mitgliedern,
die die Notsituation erkennen, das Recht, unverzüglich selbst eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen oder die Be-
stellung einer Kuratorin oder eines Kurators beim Gericht zu bean-
tragen, die oder der umgehend eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einzuberufen hat.

4. Die gewählten Mitglieder des Vorstandes wählen aus ihrer Mitte
ei ne/n Vorsitzende/Vorsitzenden, sowie ei ne Stellvertretung, beste-
hend aus einer oder mehreren Personen.

5. Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt vier Jahre, die Wieder-
wahl ist unbeschränkt möglich. Jede Funktion im Vorstand ist per-
sönlich und ehrenamtlich auszuüben.

6. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle
Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsor-
gan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere
folgende Angelegenheiten :

a. der Beschluss des Jahresarbeitsprogrammes sowie des Jahres-
voranschlages

b. die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung

c. die Erstellung und Anderung der Geschäftsordnung
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d. die Entgegennahme der Berichte der Geschäftsführung

e. die Vorberatung des Jahresabschlusses

die Festlegung der strategischen und inhaltlichen Schwer-
punkte

. die Vorbereitung der Mitgliederversammlung

. der Beschluss über eine Reduktion des Mitgliedsbeitrages oder
über den Verzicht der Einforderung offener Mitgliedsbeiträge
im Einzelfall bei Vorliegen von außerordentlichen Umständen.

7. Der Vorstand wird von der vorsitzenden Person, bei deren Verhinde-
rung von der Stellvertretung schriftlich oder mündlich unter Über-
mittlung einer Tagesordnung einberufen. Der Vorstand hat mindes-
tens drei Mal pro Jahr zu Sitzungen zusammenzutreten. Zu den
nicht öffentlichen Vorstandssitzungen können Gäste, allerdi ngs ohne
Stimmrecht, eingeladen werden.

B. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat (falls kein Betriebsrat ge-
wählt ist, eine Vertrauensperson der Mitarbeiterlnnen) haben das
Recht, Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung setzen zu las-
sen.

9. Ergänzungen zur Tagesordnung können bis zu Sitzungsbeginn von
allen Vorstandsmitgliedern eingebracht werden.

10. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder zeitge-
recht unter Einhaltung einer Frist von zumindest einer Woche einge-
laden wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.

11. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse ausschließlich zur Tagesord-
nung, er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. Stimment-
haltungen werden als Nein-stimmen geweftet.

12, Die Geschäftsführung und ein Mitglied des Betriebsrats nehmen mit
Stimmrecht an den Vorstandssitzungen teil.

13. Den Vorsitz führt die/der Vorsitzende, bei Verhinderung die Stellver-
tretung. Ist auch diese verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren
ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.

14. Bei besonderer Dringlichkeit oder bei außergewöhnlichen Umstän-
den, die ein Zusammentreffen der Vorstandsmitglieder nicht ermög-
lichen, kann die/der Vorsitzende Beschlüsse auf schriftlichem Weg
per E-Mail oder mündlich per Video- bzw. Telefonkonferenz herbei-
führen, wozu auch Geschäftsführung und Betriebsrat beigezogen
werden. Die Beschlussfassung ist wirksam, wenn alle Vorstandsmit-
glieder die Möglichkeit hatten, an der Beschlussfassung teilzuneh-
men und niemand der Beschlussfassung im Umlaufverfahren bzw. in
einer Video- oder Telefonkonferenz widersprochen hat.

15. Außer durch den Tod erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds
durch Abberufung (Abwahl durch die Mitgliederversammlung) oder
Rücktritt.

t

g

h
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S 9 - Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

1. Der/die Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Vereins, so-
fern keine Geschäftsführung bestellt ist ($10). Der/die Schriftfüh-
rer/in unterstützt den/die Vorsitzenden/Vorsitzende bei der Füh rung
der Vereinsgeschäfte.

2. Der/die Vorsitzende veftritt den Verein nach außen. Schriftliche Aus-
feftigungen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrif-
ten des/der Vorsitzenden und des Schriftführers/der Schriftführerin,
in Geldangelegenheiten (vermögenswefte Dispositionen) des/der
Vorsitzenden und des Kassiers/der Kassierin. Rechtsgeschäfte zwi-
schen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der Zustimmung
eines anderen Vorstandsmitglieds.

3. Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu
vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in
Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedern erteilt werden.

4. Bei Gefahr im Verzug ist der/die Vorsitzende berechtigt, auch in An-
gelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung
oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbständig
Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch
der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsor-
gan.

5. Der/die Vorsitzende fühft den Vorsitz in der Mitgliederversammlung
und im Vorstand.

6. Der/die Schriftführer/in fühft die Protokolle der Mitgliederversamm-
lung und des Vorstands.

7. Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des
Verei ns vera ntwoftl ich.

B. Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des/der Vorsitzenden,
des Schriftführers / der Schriftführerin oder des Kassiers/der Kassie-
rin ihre Stellvertreter/innen.

S 10 - Die Geschäftsführung

1. Der Vorstand setzt zu seiner Unterstützung eine Geschäftsführung
ein und kann diese wieder abberufen.

2. Die Geschäftsführung besorgt die laufende Verwaltung des Vereins
nach Maßgabe des vom Vorstand beschlossen Jahresarbeitspro-
gramms sowie des dem zugrundeliegenden Jahresvoranschlags.

3. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung und des Vorstandes umzusetzen.
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4. Die Geschäftsführung kann vom Vorstand mit Bevollmächtigungen
ausgestattet werden, um einen reibungslosen Ablauf der Geschäfte
zu gewährleisten.

5. Die Geschäftsführung erstellt den Jahresvoranschlag sowie einen
ordn u ngsgemäßen Jahresabschluss.

6. Die Geschäftsführung wählt das für Erledigung der Aufgaben not-
wendige Personal aus. Ihr obliegt die Letztverantwortung in allen
Personalfragen.

7. Die Geschäftsführung nimmt an allen Sitzungen und Beratungen der
Vereinsorgane teil und steht diesen beratend und informierend zur
Vetfügung.

S 11 - Die Konferenz der Klimabündnis-Vereine

1. Die Geschäftsführung des Verbandes Klimabündnis Österreich und
die Geschäftsführungen aller Bundeslandvereine bilden zusammen
die Konferenz der Klimabündnis-Vereine.

2. Die Konferenz der Klimabündnis-Vereine hat folgende Aufgaben:

a. Die Entwicklung und laufende Anpassung des Leitbildes des ge-
samten Netzwerkes,,Klimabündnis Österreich".

b. Die Entwicklung und laufende Anpassung von für den Verband
KIimabündnis Österreich und alle Bundeslandvereine verbindli-
chen Leitlinien.

c. Die laufende Abstimmung der Aktivitäten des Verbandes
Klimabündnis Österreich und der Aktivitäten aller Bundesland-
vereine aufeinander.

3. Der Vorsitz in der Konferenz der Klimabündnis-Vereine wechselt
halbjährlich zwischen allen Klimabündnis-Vereinen (Bundeslandver-
eine in alphabetischer Reihenfolge des Bundeslandes, anschließend
der Verband Klimabündnis Österreich, danach beginnen wieder die
Bundeslandvereine). Ein Bundeslandverein kann auf den Vorsitz ver-
zichten. Das Recht des Vorsitzes geht sodann auf den nächstfolgen-
den Verein über.

5 12 - Der Beirat

t. Zur bestmöglichen Erfüllung der Vereinsaufgaben kann ein Beirat
eingerichtet werden. Dieser Beirat soll sich aus Veftreterinnen und
Veftretern bundesländerspezifischer Stakeholder zusammensetzen
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(Land Niederösterreich, Städte und Gemeinden, Regionalmanage-
ments, Betriebe, etc.). Die Mitglieder dieses Beirates werden durch
die Mitgliederversammlung bestellt und abberufen.

2. Aufgabe des Beirates ist es, insbesondere den Vorstand und die Ge-
schäftsführung zu beraten, diesen Empfehlungen zu geben, um die
Beziehungen zwischen dem Verein und den Kooperationspaftnerln-
nen zu vertiefen.

3. Beiratssitzungen haben mindestens einmal im Kalenderjahr stattzu-
finden. Die dem Beirat vorsitzende Person wird von den Beiratsmit-
gliedern mit einfacher Stimmenmehrheit jeweils für ein Jahr ge-
wählt.

S 13 - Die Rechnungsprüfung

1. Zwei Rechnungsprüferlnnen werden von der Mitgliederversammlung
auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Eine einmalige Wiederwahl
ist möglich. Die Rechnungsprüferlnnen dürfen keinem Organ - mit
Ausnahme der Mitgliederversammlung - angehören. Rechtsge-
schäfte zwischen den Rechnungsprüferlnnen und dem Verein bedür-
fen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch die Mitgliederver-
sammlung.

2. Die Rechnungsprüferlnnen haben die Finanzgebarung des Vereins im
Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die
statutengemäße Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten
ab Erstellung des Jahresabschlusses zu prüfen. Der Vorstand hat den
Rechnungsprüferlnnen die efforderlichen Unterlagen vorzulegen und
die erforderlichen Auskünfte zu efteilen. Die Rechnungsprüferlnnen
haben der Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Überprüfung
zu berichten, Der Prüfungsbericht hat die Ordnungsmäßigkeit der
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel zu
bestätlgen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für den
Bestand des Vereins aufzuzeigen. Weiter müssen Insichgeschäfte so-
wie ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben aufgezeigt werden.

3. Ist der Verein aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet, eine
Abschlussprüfung zu bestellen, so übernimmt diese die Aufgaben der
Rechnungsprüferlnnen. Dies gilt auch für den Fall einer freiwilligen
Abschlussprüfung.

S 14 - Das Schiedsgericht

1. In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ent-

w
scheidet das Schiedsgericht.
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2. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Personen, die nicht Vereinsmit-
glieder sein müssen, zusammen. Die Mitglieder des Schiedsgerichts
düffen keinem Organ - mit Ausnahme der Generalversammlung -
angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist. Das
Schiedsgericht wird derart gebildet, dass jeder Streitteil dem Vor-
stand eine Person als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter namhaft
macht, wobei der Vorstand, ist er selbst bzw. der Verein der andere
Streitteil, innerhalb von vierzehn Tagen das weitere Mitglied des
Schiedsgerichts namhaft zu machen hat; ist ein anderes Vereinsmit-
glied vom Streit betroffen, so fordert derVorstand dieses Mitglied auf,
innerhalb von vierzehn Tagen ab Zustellung derAufforderung ein wei-
teres Mitglied des Schiedsgerichts namhaft zu machen.

3. Diese beiden Schiedspersonen wählen eine dritte Person zum/zurVor-
sitzenden des Schiedsgerichts. Können sie sich nicht binnen sieben
Tage-n einigen, so entscheidet der Vorstand des Verbands Klimabünd-
nis Osterreich, wobei dieser nicht an die vorgeschlagenen Kandida-
tlnnen gebunden ist. Wenn dieses Vorgehen nicht möglich ist, ent-
scheidet unter den von den Schiedspersonen vorgeschlagenen Kandi-
datlnnen das Los. Die Schiedspersonen sind verpflichtet, sich an der
Auslosung zu beteiligen. Verhindert eine nominierte Schiedsrichterin
oder ein nominierter Schiedsrichter das Zustandekommen oder Arbei-
ten des schiedsgerichts, so ist dies dem Mitglied, das sie oder ihn
nominieft hat, zuzurechnen, welches vom Vorstand aufzufordern ist,
binnen angemessener Frist für Ersatz zu sorgen.

4. Das Schiedsgericht versucht zunächst eine Schlichtung, ist eine sol-
che nicht möglich, ist es zur Entscheidung der Streitsache befugt. Die
Streitteile können sich rechtsanwaltlich vertreten lassen, ein Kosten-
zuspruch findet jedoch nicht statt. Im Zuge der Streitschlichtung kann
das Schiedsgericht jedoch eine Empfehlung zur Kostentragung abge-
ben.

5. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller sei-
ner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Den Streitparteien ist
die Möglichkeit zu bieten, sich zum Streitgegenstand mündlich oder
schriftlich zu äußern. Das Schiedsgericht kann, sofern es dies für
zweckdienlich erachtet, eine mündliche Verhandlung mit Beteiligung
der Streitparteien ansetzen. Es entscheidet nach bestem Wissen und
Gewissen. Der/die Vorsitzende des Schiedsgerichts ist für die Ausfer-
tigung der Entscheidung verantwortlich, die jedenfalls eine Begrün-
dung zu enthalten hat. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind
verei nsintern endgültig.

6. Nennt der/die Antragsgegnerln binnen einer Frist von vierzehn Tagen
nach Nennung der Schiedsrichterin oder des Schiedsrichters durch
den/die Antragstellerln keine Schiedsrichterin oder keinen Schieds-
richter oder nennt es nicht binnen angemessener Frist ein Ersatzmit-
glied (Punkt 3.), so gilt dies als Einverständnis mit dem Antrag. 7;i i;..\
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S 15 - Auflösung des Vereins

1. Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver-
sammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen beschlossen werden.

2. Die Mitgliederversammlung hat auch über die Liquidation zu beschlie-
ßen. Sofern die Mitgliederversammlung nichts Abweichendes be-
schließt, ist die/der Vorsitzende des Vorstandes der vertretungsbe-
fugte Liquidator.

3. Bei (freiwilliger oder behördlicher) Auflösung des Vereins oder bei
Wegfall des bisherigen Vereinszwecks geht das nach Abdeckung der
Passiven verbleibende Vereinsvermögen auf den Verband Klimabünd-
nis Österreich über. Sollte dieser zum Zeitpunkt der Auflösung nicht
mehr bestehen, ist das verbleibende Vereinsvermögen im Sinne der
55 34 ff BAO für gemeinnützige Zwecke auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes und der Partnerschaft mit Organisationen in Amazonien zur
Entwicklungszusammenarbeit zu verwenden.

St. Pölten, äffi 2t.L2.2020
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